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1 Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ab 2017 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens will die Bundesregierung bei der 

Steuererklärung weitgehend ohne schriftliche Belege auskommen. Am 11.5.2016 stimmte der 

Finanzausschuss dem von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zu. Folgende Maßnahmen 

sind dem Entwurf zufolge hervorzuheben: 

 Ausschließlich automationsgestützte Bearbeitung: Eine zentrale Maßnahme der Modernisierung 

des Besteuerungsverfahrens ist die Verstärkung der ausschließlich automationsgestützten 

Bearbeitung von dazu geeigneten Steuererklärungen. Durch Einsatz von 

Risikomanagementsystemen soll eine Konzentration der personellen Ressourcen auf die wirklich 

prüfungsbedürftigen Fälle erreicht werden. 

 Wandlung von Belegvorlagepflichten: In den Gesetzen und Verordnungen ist vorgesehen, die 

Belegvorlagepflichten weitestgehend in Belegvorhaltepflichten mit risikoorientierter Anforderung 

durch die Finanzverwaltung umzuwandeln. Die Belege müssen dennoch vorgehalten werden. Die 

Steuerpflichtigen müssen daher damit rechnen, dass die von ihnen vorgehaltenen Belege von den 

Finanzbehörden angefordert werden können. Dies betrifft besonders Spendenquittungen. Meldet 

der Zuwendungsempfänger die erhaltene Zuwendung direkt an die Finanzverwaltung, soll ganz auf 

die Belegvorhaltepflicht verzichtet werden können. 

 Neuregelung der Steuererklärungsfristen: Mit dem Gesetz wird eine gesetzliche Fristverlängerung 

für beratene Steuerpflichtige eingeführt. Während nach den bisherigen „Fristenerlassen“ eine 

Fristverlängerung über den 31. Dezember des Folgejahres nur aufgrund begründeter Einzelanträge 

möglich ist, können die von der Regelung erfassten Steuererklärungen nunmehr vorbehaltlich einer 

„Vorabanforderung“ oder einer „Kontingentierung“ bis zum 28. Februar des Zweitfolgejahres 

abgegeben werden. Außerdem sieht der Entwurf vor, die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 

(ohne Mitwirkung eines Steuerberaters) von Ende Mai auf Ende Juli des Folgejahres zu verlängern.  

 Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbehörde muss – mit wenigen Ausnahmen – von 

Gesetzes wegen bei verspäteter Abgabe der Steuererklärungen einen Verspätungszuschlag 

erheben. Der Verspätungszuschlag beträgt für jeden angefangenen Monat der eingetretenen 

Verspätung 0,25 % der festgesetzten Steuer – mindestens jedoch 25 € für jeden angefangenen 

Monat. 

 Änderungsmöglichkeit bei Rechen- und Schreibfehlern: Vorgeschrieben wird die Aufhebung oder 

Änderung von Steuerbescheiden, soweit dem Steuerpflichtigen bei Erstellung seiner 

Steuererklärung Schreib- oder Rechenfehler unterlaufen sind und er deshalb der Finanzbehörde 

rechtserhebliche Tatsachen nicht mitgeteilt hat. 

 Bekanntgabe von Steuerbescheiden: Die Finanzbehörde kann mit Zustimmung des 

Steuerpflichtigen bekanntzugebende Verwaltungsakte auf einer Internetplattform bereitstellen und 

schafft damit eine Abrufmöglichkeit für den Adressaten jederzeit und von jedem Ort der Welt. 

Anmerkung: Das Gesetz soll – mit Ausnahmen – am 1.1.2017 in Kraft treten. Über die relevanten 

Regelungen informieren wir Sie im Einzelnen nach endgültiger Festlegung der Gesetzesfassung. 

2 Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen geplant 

Am 18.5.2016 legte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Förderung von 

Elektromobilität im Straßenverkehr vor. Im Einzelnen sind folgende Planungen auf den Weg gebracht: 
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 Für den Kauf von Neufahrzeugen soll eine Kaufprämie gewährt werden. Die Kaufprämie in Höhe 

von 4000 € für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge und in Höhe von 3000 € für Plug-In-

Hybride wird jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie finanziert. Das zu 

fördernde Elektroauto darf einen Nettolistenpreis für das Basismodell 60.000 € nicht 

überschreiten. Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehenen 

Bundesmittel in Höhe von 600 Mio. €, längstens jedoch bis 2019. Antragsberechtigt sind 

Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine. 

 Seit dem 1.1.2016 bis zum 31.12.2020 gilt bei erstmaliger Zulassung reiner Elektrofahrzeuge eine 

fünfjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung. Diese wird rückwirkend zum 1.1.2016 auf 10 Jahre 

verlängert. Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge wird zudem auf technisch 

angemessene, verkehrsrechtlich genehmigte Umrüstungen zu reinen Elektrofahrzeugen 

ausgeweitet. 

 Im Einkommensteuergesetz werden vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 

Aufladen eines privaten Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb des 

Arbeitgebers und für die zur privaten Nutzung zeitweise überlassene betriebliche Ladevorrichtung 

steuerbefreit. Der Arbeitgeber erhält die Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen 

oder verbilligten Übereignung der Ladevorrichtung und Zuschüsse pauschal mit 25 % Lohnsteuer 

zu besteuern. Die Regelungen werden befristet für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2020. 

3 Doppelte AfA bei Bebauung des Ehegattengrundstücks 

Bebaut ein Unternehmer ein betrieblich genutztes Grundstück, das ihm zusammen mit seinem Ehegatten 

gehört, sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 9.3.2016 

Wertsteigerungen der dem Ehegatten gehörenden Grundstückshälfte nicht einkommensteuerpflichtig. 

Hieraus können sich erhebliche steuerliche Vorteile im Hinblick auf die Absetzungen für Abnutzung (AfA) 

ergeben. Übertragen die Ehegatten z. B. später das gemeinsame Grundstück auf ihren Sohn, der den 

Betrieb des Vaters fortführt, kann für die angefallenen Baukosten die AfA zweimal in Anspruch genommen 

werden. 

Im entschiedenen Fall hatte der Vater schon in den 1960er-Jahren mehrere Betriebsgebäude auf 

Grundstücken errichtet, die zur Hälfte auch der Mutter gehörten. Er nahm AfA auf seine Baukosten vor. Im 

Jahr 1993 übertrug er den Betrieb unentgeltlich auf den Sohn. Gleichzeitig übertrugen beide Elternteile die 

betrieblich genutzten Grundstücke ebenfalls unentgeltlich auf den Nachfolger. 

Bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern, die dem Vater gehörten, sind die Buchwerte aus den Bilanzen 

des Vaters fortzuführen. Der Sohn sah in der Schenkung der Gebäudeteile die zivilrechtlich der Mutter 

gehörten, eine Einlage in seinen Betrieb, die er mit dem aktuellen Teilwert der Gebäudeteile bewertete. Da 

der Teilwert erheblich höher war als der Restbuchwert des Bilanzpostens, der in den Bilanzen des Vaters 

verblieben war, eröffnete es die Möglichkeit zur Vornahme erneuter hoher AfA-Beträge auf die von seinem 

Vater in der Vergangenheit schon nahezu abgeschriebenen Gebäudeteile. 

Diese rechtliche Beurteilung bestätigte der BFH nunmehr mit dem Urteil. Dies hat zur Folge, dass in 

derartigen Fällen im Ergebnis eine doppelte Abschreibung möglich ist, obwohl die Baukosten nur einmal 

anfallen. Allerdings hat der BFH im Gegenzug klargestellt, dass für den Bilanzposten, der den eigenen 

Bauaufwand des Unternehmers für die Gebäudeteile des anderen Ehegatten verkörpert, keine 

Steuersubventionen in Anspruch genommen werden können, die vom Gesetzgeber nur für 

Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens gewährt werden. Dies wurde in der Praxis bisher anders 

gehandhabt, wodurch die Buchwerte dieser Bilanzposition zusätzlich gemindert werden konnten. 
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4 Nutzungsausfallentschädigung für gemischt genutzten Pkw 

Bewegliche Wirtschaftsgüter – wie z. B. ein Pkw – sind selbst dann, wenn sie gemischt – also sowohl 

betrieblich als auch privat – genutzt werden, ungeteilt entweder Betriebs- oder Privatvermögen. 

Betriebseinnahmen sind alle Zugänge in Geld oder Geldeswert, die durch den Betrieb veranlasst sind. 

Vereinnahmt ein Steuerpflichtiger im Zusammenhang mit Schäden am Wirtschaftsgut Ersatzleistungen – 

also z. B. eine Nutzungsausfallentschädigung –, richtet sich die steuerliche Beurteilung nach der 

Zuordnung des Wirtschaftsguts. 

Die Nutzungsausfallentschädigung für ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens ist nach einer 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 27.1.2016 selbst dann im vollen Umfang Betriebseinnahme, 

wenn das Wirtschaftsgut teilweise auch privat genutzt wird. Das gilt unabhängig davon, bei welcher 

Gelegenheit der Schaden entstanden ist und wie der Steuerpflichtige auf den Schaden reagiert. 

Im entschiedenen Fall hielt ein selbstständiger Versicherungsagent ein Fahrzeug im Betriebsvermögen, das 

er auch privat nutzte. Für einen Nutzungsausfall aufgrund eines Unfalls erhielt er von der Versicherung des 

Unfallverursachers eine Entschädigung. Das Finanzamt behandelte diese uneingeschränkt als 

Betriebseinnahme. Der Steuerpflichtige machte demgegenüber geltend, dass der Unfall sich auf einer 

Privatfahrt ereignet habe und er außerdem für die Zeit des Nutzungsausfalls kein Ersatzfahrzeug 

angemietet, sondern Urlaub genommen habe. Der BFH gab dem Finanzamt recht. 

5 Kein Abzug größerer Erhaltungsaufwendungen durch 

Einzelrechtsnachfolger 

Hat der Nießbraucher größere Erhaltungsaufwendungen auf mehrere Jahre verteilt und wird der 

Nießbrauch innerhalb des Verteilungszeitraums beendet, kann der Eigentümer den verbliebenen Teil der 

Aufwendungen nicht als Werbungskosten geltend machen. Dies hat das Finanzgericht Münster (FG) mit 

Urteil vom 15.4.2016 entschieden. 

Im entschiedenen Fall ist eine Steuerpflichtige Eigentümerin eines vermieteten Grundstücks, das sie von 

ihrer Mutter unter Zurückbehaltung eines lebenslänglichen Nießbrauchsrechts übertragen bekommen 

hatte. Die Mutter, die vereinbarungsgemäß alle Lasten des Grundstücks zu tragen hatte, ließ auf ihre 

Kosten eine neue Heizungsanlage und neue Fenster einbauen. Auf ihren Antrag verteilte das Finanzamt die 

hieraus resultierenden Werbungskosten auf 3 Jahre. 

Die Beteiligten hoben den Nießbrauch vorzeitig auf, sodass nunmehr die Steuerpflichtige die Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung erzielte. Sie machte in der Folgezeit den von der Mutter noch nicht in 

Anspruch genommenen Teil des Erhaltungsaufwands als Werbungskosten geltend. Dies lehnte das 

Finanzamt ab. Vielmehr seien die restlichen Aufwendungen in voller Höhe im Jahr der Beendigung des 

Nießbrauchs bei der Mutter abzuziehen. 

Das FG kam zu dem Entschluss, dass die Steuerpflichtige die von ihrer Mutter getragenen 

Erhaltungsaufwendungen nicht als Werbungskosten geltend machen kann, weil es hierfür an einer 

Rechtsgrundlage fehlt. Die für die Fortführung von AfA durch den Einzelrechtsnachfolger enthaltene 

Regelung kann auf die Verteilung größerer Erhaltungsaufwendungen nicht analog angewandt werden. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  
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6 Erbschaftsteuerbefreiung für Familienwohnheim kann rückwirkend 

versagt werden 

Der Erwerb eines Familienwohnheims von Todes wegen durch Kinder bleibt steuerfrei, soweit der 

Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder bei der er aus 

zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war. Die Steuerbefreiung 

fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von 10 Jahren 

nach Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt – es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an 

einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert. 

Nunmehr hat das Hessische Finanzgericht (FG) dazu entschieden, dass auch die unentgeltliche 

Übertragung des Familienheims 4 Jahre nach dem Erwerb von Todes wegen durch den Steuerpflichtigen 

als Erwerber auf seine Kinder die Steuerbefreiung für Familienheime rückwirkend entfallen lässt. Das gilt 

auch dann, wenn das Familienheim aufgrund des vorbehaltenen Dauerwohnrechts und des vorbehaltenen 

Nießbrauchsrechts weiterhin vom Steuerpflichtigen zu Wohnzwecken genutzt wird. 

Anmerkung: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache und zur Fortbildung des Rechts hat 

das FG die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

7 Neuerungen bei Leiharbeit und Werkverträgen 

Das Bundeskabinett hat am 1.6.2016 den Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit 

und Werkverträgen beschlossen. 

Eine Neuerung ist die gesetzliche Regelung zu Equal Pay nach 9 Monaten. Equal Pay bedeutet, dass 

Leiharbeitnehmer den gleichen Lohn erhalten wie vergleichbare Stammarbeitnehmer. Bestehende 

Branchenzuschlagstarifverträge können fortgeführt und weiterentwickelt werden. Diese Tarifverträge 

müssen jedoch soziale Voraussetzungen erfüllen: Erstens müssen die Zuschläge spätestens nach 6 

Wochen einsetzen, und zweitens muss nach spätestens 15 Monaten ein Lohn erreicht werden, der von 

den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Lohn der 

Einsatzbranche festgelegt wird. 

Ferner soll eine Überlassungshöchstdauer von grundsätzlich 18 Monaten eingeführt werden. Damit 

müssen Leiharbeitnehmer nach 18 Monaten, wenn sie weiterhin im gleichen Entleihbetrieb arbeiten sollen, 

von diesem übernommen werden. Soll dies nicht geschehen, so müssen sie vom Verleiher aus diesem 

Entleihbetrieb abgezogen werden. 

Tarifpartner in den einzelnen Einsatzbranchen können sich durch einen Tarifvertrag auf eine längere 

Überlassung einigen. Auch nicht tarifgebundene Entleiher erhalten die Möglichkeit, im Rahmen der in ihrer 

Branche geltenden tariflichen Vorgaben die Überlassungshöchstdauer zu verlängern. Sie können dazu 

entweder einen Tarifvertrag mit einer festgelegten Überlassungshöchstdauer 1:1 mittels 

Betriebsvereinbarung nachzeichnen oder eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag für Betriebsvereinbarungen 

nutzen. 

Legt der Tarifvertrag für eine solche betriebliche Öffnungsklausel selbst keine konkrete 

Überlassungshöchstdauer fest, können tarifungebundene Entleiher bei Nutzung der Öffnungsklausel nur 

eine Überlassungshöchstdauer von maximal 24 Monaten vereinbaren. Legt der Tarifvertrag eine konkrete 

Überlassungshöchstdauer für die Öffnungsklausel fest (z. B. „48 Monate“), können auch tarifungebundene 

Entleiher die Öffnungsklausel in vollem Umfang nutzen, wenn sie eine Betriebsvereinbarung abschließen. 

Mit dem neuen Gesetz soll auch den teilweise missbräuchlich genutzten Werkverträgen entgegengewirkt 

werden. Das Gesetz definiert, wer Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer ist, indem es hierzu die Leitsätze der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung gesetzlich festschreibt. Damit sollen missbräuchliche Gestaltungen 
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des Fremdpersonaleinsatzes durch Beschäftigung in vermeintlich selbstständigen Dienst- oder 

Werkverträgen verhindert werden. Das Gesetz soll zum 1.1.2017 in Kraft treten. 

8 Anrechnung von Sonderzahlungen auf den Mindestlohn 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen, für die Praxis interessanten Fall sah der 

Arbeitsvertrag neben einem Monatsgehalt besondere Lohnzuschläge sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

vor. Dazu schloss der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung über die Auszahlung der 

Jahressonderzahlungen. Das Unternehmen zahlte daraufhin allmonatlich neben dem Bruttogehalt je 1/12 

des Urlaubs- und des Weihnachtsgelds. 

Wie schon zuvor das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg am 12.1.2016 entschieden hat, kam auch 

das BAG zu der Entscheidung, dass es sich bei den Sonderzahlungen um Arbeitsentgelt für die normale 

Arbeitsleistung handelt, weshalb eine Anrechnung auf den gesetzlichen Mindestlohn möglich ist. 

9 Modernisierung des Besteuerungsverfahrens wird ab 2017 Realität - 

Nachtrag 

Der Bundesrat hat am 17.6.2016 dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 

zugestimmt. Damit soll das Steuerverfahren ab 2017 von der Steuererklärung über den Steuerbescheid bis 

hin zu einem möglichen Rechtsbehelf vollständig elektronisch erledigt werden können. Papierbelege – wie 

beispielsweise Spendenquittungen – müssen künftig nicht mehr eingereicht, sondern nur noch aufbewahrt 

werden. 

Wird eine Steuererklärung verspätet eingereicht, droht künftig ein Zuschlag. Der Verspätungszuschlag 

beträgt für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 0,25 % der festgesetzten Steuer. Er 

beträgt aber mindestens 25 € für jeden angefangenen Monat der Verspätung. Steuerpflichtige haben 

jedoch 2 Monate länger Zeit ihre Steuererklärung einzureichen. 

Anmerkung: Zu den einzelnen Regelungen lesen Sie bitte auch den Beitrag Nr. 1 in oben. Vorab möchten 

wir darauf hinweisen, dass die Neuregelungen – insbesondere die Verlängerung der Steuererklärungsfrist 

für nicht beratene Steuerpflichtige von 5 auf 7 Monate – erst ab Veranlagungszeitraum 2018 anzuwenden 

sind. 

10 Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen beschlossen - Nachtrag 

Mit dem Gesetz zur Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr wird für den Kauf von 

Neufahrzeugen eine Kaufprämie in Höhe von 4.000 € für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge und in 

Höhe von 3.000 € für Plug-In-Hybride – die jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und von der 

Industrie finanziert wird – gewährt (siehe hierzu auch den Beitrag Nr. 2 oben). 

Am 16.6.2016 bestätigte die Europäische Kommission, dass der Umweltbonus beihilferechtlich 

unbedenklich ist und ohne Einschränkung umgesetzt werden kann. Nach Veröffentlichung der 

Förderrichtlinie im Bundesanzeiger können seit dem 2.7.2016 Anträge gestellt werden. 

Bitte beachten! Die Anträge können ausschließlich elektronisch gestellt werden. Das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird das Online-Portal für die Antragstellung rechtzeitig auf der 

Internetseite http://www.bafa.de freischalten. Vorher gestellte oder per Post eingereichte Anträge werden 

nicht bearbeitet. 

Die Förderung gilt rückwirkend für Kauf- oder Leasingverträge, die ab dem 18.5.2016 abgeschlossen 

wurden und die Bedingungen der Förderrichtlinie erfüllen. 



 

MANDANTENINFO JUL/AUG 2016  SEITE 7 VON 11 

11 Sofortabzug eines Disagios nur bei Marktüblichkeit 

Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich nicht im Rahmen des am 

aktuellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wird eine Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank wie unter 

fremden Dritten geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit. 

In seiner Entscheidung vom 8.3.2016 legt der Bundesfinanzhof zum Abzug des Disagios als 

Werbungskosten fest: 

Ausgaben sind in dem Kalenderjahr anzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Werden Ausgaben für 

eine Nutzungsüberlassung von mehr als 5 Jahren im Voraus geleistet, sind sie insgesamt auf den Zeitraum 

gleichmäßig zu verteilen. Diese Regelung ist auf ein Disagio jedoch nicht anzuwenden, soweit es 

marktüblich ist. Danach ist auch ein marktübliches Disagio, das für einen Kredit über eine Laufzeit von 

mehr als 5 Jahren gezahlt wird, nicht auf die Laufzeit zu verteilen, sondern kann im Jahr der Leistung, d. h. 

des Abflusses, voll zum Abzug gebracht werden. 

Demgegenüber ist eine „Zinsvorauszahlung“ regelmäßig anzunehmen, wenn der Nominalzins 

ungewöhnlich niedrig und das Disagio entsprechend hoch bemessen ist. Danach rechtfertigt nur ein 

ungewöhnlicher Nominalzins die Versagung des Sofortabzugs des Disagios. 

Soweit das Bundesfinanzministerium aus Vereinfachungsgründen von der Marktüblichkeit ausgeht, wenn 

für ein Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren ein Disagio in Höhe von 

bis zu 5 % vereinbart worden ist, bedeutet dies eine Sachverhaltstypisierung, die die tatrichterliche 

Würdigung erleichtert. 

Handelt es sich jedoch um ein Disagio von mehr als 5 %, so trifft die genannte – auch von der 

Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen als marktüblich angesehene – 5%ige 

Nichtbeanstandungsgrenze keine Aussage. 

12 Keine Berücksichtigung von Nebenräumen beim häuslichen 

Arbeitszimmer 

Bereits mit Beschluss vom 27.7.2015 hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs entschieden, dass die 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, das nicht nahezu ausschließlich betrieblich oder beruflich 

genutzt wird („gemischt genutztes Arbeitszimmer“), steuerlich nicht zu berücksichtigen sind. 

Nunmehr stellt der 10. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) mit Urteil vom 17.2.2016 fest, dass 

Aufwendungen für Nebenräume (Küche, Bad und Flur), die in die häusliche Sphäre eingebunden sind und 

zu einem nicht unerheblichen Teil privat genutzt werden, bei einem steuerrechtlich anzuerkennenden 

Arbeitszimmer nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden können. 

Mit der vorliegenden Entscheidung knüpft der BFH an das Aufteilungsverbot auch für Nebenräume der 

häuslichen Sphäre an. Die Nutzungsvoraussetzungen sind individuell für jeden Raum und damit auch für 

Nebenräume zu prüfen. Eine zumindest nicht unerhebliche private Mitnutzung derartiger Räume ist daher 

abzugsschädlich. 

13 Betrieb einer Solaranlage kann Elterngeld mindern 

Für die Ermittlung des Einkommens aus nicht selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt sind nach 

dem Bundeselterngeldgesetz die 12 Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des Kindes maßgeblich. 

Abweichend davon ist für die Ermittlung des Einkommens aus nicht selbstständiger Erwerbstätigkeit vor 

der Geburt der steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich, der den Gewinnermittlungszeiträumen 



 

MANDANTENINFO JUL/AUG 2016  SEITE 8 VON 11 

zugrunde liegt, wenn die berechtigte Person in den Zeiträumen auch Einkommen aus selbstständiger 

Erwerbstätigkeit hatte. 

In einem vor dem Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall bezog eine Steuerpflichtige neben ihrem 

Gehalt aus einer abhängigen Beschäftigung auch Gewinneinkünfte aus dem Betrieb einer Solaranlage. Der 

Landkreis berechnete deshalb das Elterngeld für ihr im August 2013 geborenes Kind auf der Grundlage des 

letzten steuerlichen Veranlagungszeitraums, dem Jahr 2012. Die Einkünfte im Jahr 2013 blieben damit 

außer Betracht. 

Das BSG bestätigte die Wahl dieses Bemessungszeitraums mit Urteil vom 21.6.2016. Das Gesetz schreibt 

diesen Bemessungszeitraum bei sog. Mischeinkünften aus selbstständiger und abhängiger Beschäftigung 

zwingend vor. 

Anmerkung: Die damit in Einzelfällen verbundenen Belastungen – bei der Steuerpflichtigen ein Verlust von 

immerhin mehreren Tausend Euro Elterngeld – sind nach Auffassung des BSG durch das gesetzgeberische 

Ziel der Verwaltungsvereinfachung gerechtfertigt. 

14 Unfallkosten als Werbungskosten trotz Entfernungspauschale 

Die Bundesregierung beantwortet die Frage, inwieweit aufgrund des eindeutigen Wortlauts im 

Gesetzestext und der ergangenen Rechtsprechung mit der Entfernungspauschale sämtliche 

Aufwendungen, z. B. auch Unfallkosten, abgegolten sind, die einem Arbeitnehmer für die Wege zwischen 

Wohnung und Tätigkeitsstätte entstehen, und inwieweit diesbezüglich zwischen gewöhnlichen und 

außergewöhnlichen Aufwendungen zu differenzieren ist, wie folgt: 

Mit der Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen des Arbeitnehmers für seine Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte abgegolten. Eine Differenzierung zwischen gewöhnlichen 

und außergewöhnlichen Aufwendungen ist nach dem Wortlaut des Einkommensteuergesetzes nicht 

vorgesehen. 

Aus „Billigkeitsgründen“ wird es von der Verwaltung ausnahmsweise jedoch nicht beanstandet, wenn 

Aufwendungen für die Beseitigung eines Unfallschadens bei einem Verkehrsunfall – neben der 

Entfernungspauschale – als Werbungskosten geltend gemacht werden. Voraussetzung für diese 

Billigkeitsregelung ist, dass der Verkehrsunfall sich auf einer Fahrt zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte, auf einer Umwegfahrt zum Betanken des Fahrzeugs oder zur Abholung der Mitfahrer einer 

Fahrgemeinschaft ereignet hat und nicht unter Alkoholeinfluss geschehen ist. 

15 Parkmöglichkeit für Hotelgäste ist mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu 

versteuern 

Für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von 

Fremden bereithält, sowie die kurzfristige Vermietung von Campingflächen, ermäßigt sich die 

Umsatzsteuer auf 7 %. Das gilt nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch 

wenn sie mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. 

Wird die Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen zwischen Gast und Hotelier gesondert 

vereinbart, liegt keine begünstigte Beherbergungsleistung vor. Es kommt der Regelsteuersatz von 19 % 

zum Tragen. Ist die Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen jedoch nicht gesondert 

vereinbart, so war umstritten, ob diese unter die Steuerermäßigung fällt oder nicht. 

Der BFH hatte in der Vergangenheit bereits entschieden, dass von einem Hotelier im Zusammenhang mit 

der Beherbergung erbrachte Frühstücksleistungen Leistungen sind, die nicht unmittelbar der Vermietung 

dienen und deshalb von der Steuerermäßigung auszunehmen sind. Das Angebot eines Frühstücks stehe 
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neben der reinen Vermietungs- bzw. Beherbergungsleistung. Hotelzimmer könnten auch ohne Frühstück 

bewohnt werden und würden in der Praxis auch ohne Frühstück angeboten und genutzt. 

Zu dem gleichen Ergebnis kam der BFH in seiner Entscheidung vom 1.3.2016 für die Einräumung von 

Parkmöglichkeiten, auch dann, wenn hierfür kein gesondertes Entgelt berechnet wird. Die kalkulatorischen 

Kosten der Parkplätze müssen dementsprechend geschätzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

Parkplätze nicht ausschließlich von Hotelgästen, sondern auch von Gästen des Restaurants oder des 

Sauna- und Wellnessbereichs genutzt werden können. 

16 GmbH-Beteiligung an einer freiberuflichen Personengesellschaft 

Eine Personengesellschaft übt nur dann eine „freiberufliche Tätigkeit“ und damit gewerbesteuerfreie 

Tätigkeit aus, wenn sämtliche Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen. 

Übt ein Gesellschafter keinen freien Beruf aus, so gilt die gesamte, mit Einkünfteerzielungsabsicht 

unternommene Tätigkeit der Personengesellschaft als Gewerbebetrieb – und unterfällt der 

Gewerbesteuerpflicht. 

Der Beteiligung eines Berufsfremden gleichgestellt ist nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 

Hamburg (FG) vom 7.1.2016 die mitunternehmerische Beteiligung einer Kapitalgesellschaft, und zwar 

unabhängig von der Qualifikation der anderen Gesellschafter. 

Eine GmbH ist nach Auffassung des FG einkommensteuer- und gewerbesteuerrechtlich bei der 

Qualifikation der Tätigkeit einer Personengesellschaft – im entschiedenen Fall einer KG – als „berufsfremde 

Person“ zu werten. Dies gilt unabhängig davon, ob die GmbH Komplementärin oder Kommanditistin bei der 

KG ist. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof nicht zugelassen. Es wurde jedoch eine 

Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, die dort unter dem Az. BFH: VIII B 16/16 anhängig ist. 

17 Geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € 

Die Mindestlohn-Kommission hat einstimmig beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 

auf 8,84 € brutto je Zeitstunde festzulegen. Die Mindestlohn-Kommission hat sich bei ihrer Entscheidung 

am Tarifindex des Statistischen Bundesamtes orientiert. Der Index berücksichtigt, welche Tariferhöhungen 

von Januar 2015 bis einschließlich Juni 2016 erstmals gezahlt werden. Der Beschluss wird der 

Bundesregierung vorgelegt, damit er als Rechtsverordnung ab 1.1.2017 verbindlich werden kann. 

Bis zum 31.12.2016 läuft die Übergangsregelung aus, die erlaubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn 

abzuweichen. Übergangsweise gelten noch in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und in der 

ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie niedrigere Mindestlöhne. Spätestens zum 1.1.2017 müssen 

die Beschäftigten auch hier mindestens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 soll der von der 

Mindestlohnkommission neu festgesetzte Mindestlohn gelten. 

Zwei Sonderregelungen gelten für Zeitungsausträger und Saisonkräfte: Zeitungsausträger müssen 2016 

mindestens 7,23 € brutto pro Stunde bekommen (85 % des gesetzlichen Mindestlohns). Ab dem 1.1.2017 

haben sie Anspruch auf brutto 8,50 €. Ab dem 1.1.2018 gilt auch für Zeitungsausträger dann der neu 

festgesetzte Mindestlohn. Für Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt der gesetzliche Mindestlohn. 

Allerdings können Saisonarbeiter kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr sozialabgabenfrei arbeiten. 

Diese Regelung gilt noch bis Ende 2018. 
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18 Gesetzlicher Mindestlohn für Bereitschaftszeiten 

Der gesetzliche Mindestlohn ist für jede geleistete Arbeitsstunde zu zahlen. Zur vergütungspflichtigen 

Arbeit rechnen auch Bereitschaftszeiten, während derer sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber 

bestimmten Ort – innerhalb oder außerhalb des Betriebs – bereithalten muss, um bei Bedarf die Arbeit 

aufzunehmen. 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall war ein Rettungsassistent im Rahmen einer 

Vier-Tage-Woche in Zwölfstundenschichten durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich beschäftigt. Es fielen 

regelmäßig Bereitschaftszeiten an. Das Bruttomonatsgehalt beläuft sich auf ca. 2.680 € nebst Zulagen. 

Der Rettungsassistent machte vor Gericht geltend, dass sein Arbeitgeber die Bereitschaftszeit nicht mit 

dem gesetzlichen Mindestlohn vergütet. Durch das Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes sei die 

arbeitsvertraglich einbezogene tarifliche Vergütungsregelung unwirksam geworden. Deshalb stehe ihm die 

übliche Vergütung von 15,81 € brutto je Arbeitsstunde zu. 

Das BAG kam zu der Entscheidung, dass ihm für seine geleisteten Bereitschaftszeiten keine weitere 

Vergütung zusteht. Die Bereitschaftszeit ist mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten, sein Anspruch 

hierauf war aber erfüllt. Bei maximal 228 Arbeitsstunden, die der Assistent mit Vollarbeit und 

Bereitschaftszeiten in einem Monat tatsächlich leisten kann, erreicht die gezahlte Monatsvergütung den 

gesetzlichen Mindestlohn (228 Stunden zu 8,50 € = 1.938,00 € brutto monatlich) nicht nur, sondern 

übersteigt ihn. Ein Anspruch auf weitere Vergütung besteht nicht. Die arbeitsvertraglich einbezogene 

tarifliche Vergütungsregelung ist wegen des Inkrafttretens des Mindestlohngesetzes nicht unwirksam 

geworden. 

19 Kosten der Reinigung von Hygienekleidung 

In lebensmittelverarbeitenden Betrieben hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass seine Arbeitnehmer 

saubere und geeignete Hygienekleidung tragen. Zu seinen Pflichten gehört auch die Reinigung dieser 

Kleidung auf eigene Kosten. 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 14.6.2016 entschiedenen Fall lag der nachfolgende 

Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer war in einem Schlachthof im Bereich der Schlachtung beschäftigt. 

Der Arbeitgeber stellte ihm für seine Tätigkeit weiße Hygienekleidung zur Verfügung. Für die Reinigung 

dieser Kleidung zog er ihm monatlich 10,23 € vom Nettolohn ab. Dem widersetzte sich der Arbeitnehmer 

erfolgreich. Das BAG gab ihm recht. 

In ihrer Urteilsbegründung führten die Richter aus, dass der Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, die Kosten 

der Reinigung der Hygienekleidung zu tragen und diese seinem Arbeitgeber zu erstatten. Die Kosten sind 

von demjenigen zu tragen, in dessen Interesse das Geschäft oder die Handlung vorgenommen wurde. Das 

Unternehmen hat die Reinigungskosten nicht im Interesse des Arbeitnehmers, sondern im Eigeninteresse 

aufgewendet. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

20 In eigener Sache ... 

…dreht sich das Personalkarussell weiter. Frau Tietze hat sich tränenreich von Ihnen und uns aus 

persönlich bedingten Umzugsgründen verabschiedet – ich habe auch geheult und werde sie sehr 

vermissen. Wünschen wir ihr alle, dass sie glücklich wir! Doch haben wir auch dieses Mal Glück im 

Unglück, da wir nun Frau Goerz als neues kompetentes Teammitglied an Bord haben. Frau Goerz ist unter 



 

MANDANTENINFO JUL/AUG 2016  SEITE 11 VON 11 

der Durchwahl 22 telefonisch und unter der Durchwahl 23 per Fax zu erreichen und freut sich natürlich 

auch darauf, Sie persönlich kennenzulernen. 

Eine sehr erfreuliche Nachricht noch zum Ende: Frau Harder ist im Juli Mutter eines süßen Sohnes Oskar 

geworden; das Team und ich freuen sich über unser achtes „Kanzlei“-Baby und wünschen dem Kleinen, 

dem großen Bruder und natürlich Mama und Papa alles Liebe und Gute. 

Genießen Sie aber jetzt erst einmal Crange und die Olympischen Spiele (die Reihenfolge spricht für welche 

Antwort? ). 

Beste Grüße 

 

 

Christine Hartwig StBin  

 


